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Mitarbeitervertretung 

der Seelsorgeeinheit N.N.
z.Hd. Herrn/Frau N.N.

 Einführung von Zielvereinbarungsgesprächen

Sehr geehrte/r Frau/Herr N.N.,

in unserer gemeinsamen Sitzung am xx.xx.2008 haben wir bereits über das Vorhaben, in  der Seelsorgeeinheit N.N. Zielvereinbarungsgespräche einzuführen, gesprochen.

Wie in den Pastoralen Leitlinien vorgesehen, wurden diese Gespräche mit den pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der ganzen Erzdiözese, ebenso wie auch im Erzbischöflichen Ordinariat und den Verrechnungsstellen eingeführt. 

Der Gesprächsleitfaden und die Regelungen zur Durchführung liegen diesem Schreiben bei. Dieser Leitfaden, der zunächst für pastorale Aufgaben entwickelt wurde, eignet sich in seiner Struktur ebenfalls für die weiteren Handlungsfelder unserer Seelsorgeeinheit. Die vier Hauptthemen des Leitfadens werden durch zusätzliche Fragen näher erläutert. Diese sind als Anregung zu verstehen und sollen von den Gesprächspartnern an die Erfordernisse des jeweiligen Arbeitsbereiches angepasst werden. Zum Punkt 5 der Regelungen ist zu vermerken, dass das Protokoll des Zielvereinbarungsgesprächs nicht in die Personalakten genommen wird. Bitte teilen Sie entsprechend § 36 Abs.1 Nr. 5 MAVO Ihre Zustimmung zur Einführung dieser Zielvereinbarungsgespräche mit.

An vielen Orten unserer Erzdiözese machen Dienstgeber und Dienstnehmer mit dieser Gesprächsform schon gute Erfahrungen. Mit der Einführung von Zielvereinbarungsgesprächen möchte ich die Zusammenarbeit auch in unserer Seelsorgeeinheit weiter verbessern. Dabei baue und hoffe ich auf Ihre bewährte Mitwirkung.

Mit freundlichen Grüßen

N.N.

Vorsitzender des Stiftungsrates

Anlage:
Gesprächsleitfaden und Regelungen für Zielvereinbarungsgespräche in der Erzdiözese Freiburg
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